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Nächster Redaktionsschluss

Dienstag, den 21.05.2024

Nächster Erscheinungstermin

Freitag, den 31.05.2024

Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen 

Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de

Impressum

Amtsblatt der Gemeinde Geratal
Herausgeber: Gemeinde Geratal Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, In den 
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währ. Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig verwendet werden. Für 
Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen und zusätzlichen 
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Gemeinde Geratal

Ansprechpartner

An der Glashütte 3
99330 Geratal OT Gräfenroda

Fax: 036205 933-33
E-Mail: info@gemeinde-geratal.de
Internet: www.gemeinde-geratal.de

Öffnungszeiten:

Montag 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag 09:00 - 11:00 Uhr
Samstag 09:00 - 11:00 Uhr

Durchwahlnummern: Vorwahl 036205 933 - ….
Amtsblatt - 32
Bauverwaltung - 42, - 43, - 44,
Bürgerservicebüro - 14, - 15, - 20 - 51
EDV - 37
Friedhofsverwaltung - 14, - 20
Geschäftsstelle WAwZV - 55, - 56, - 57
Grundstücksverwaltung - 45, - 46
Kasse WAwZV „Obere Gera“ - 24, - 29
Kassenverwaltung - 19, - 23, - 25
Kämmerei - 12, - 21, - 26
Kindergarten An-/Abmeldungen - 34
Ordnungsverwaltung - 16, - 22
Personalverwaltung/ - 35
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit - 47
Sekretariat/Hauptverwaltung - 0, - 30, - 32
Steuern/Abgaben - 10, - 13, - 18
Vermietung/Verpachtung - 41

Samstagsöffnungszeiten

An folgenden Samstagen ist der Bürgerservice jeweils von 
09:00 - 11:00 Uhr geöffnet: 13.04.24, 04.05.24, 15.06.24, 
13.07.24, 10.08.24, 14.09.24, 12.10.24, 09.11.24 und 14.12.24.
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Amtlicher Teil

Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Geratal
Wahlbekanntmachungen

Wahlbekanntmachung 

1. Am 26. Mai 2024 findet die 

  

Wahl des Landrates des Ilm-Kreises,  
die Wahl der Kreistagsmitglieder des Ilm-Kreises,  

die Wahl der Gemeinderatsmitglieder der Gemeinde Geratal,  
die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters der Ortschaft Franken-

hain und die Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Frankenhain 
 statt.  

Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt. 

2. Die Gemeinde Geratal Ortschaft Frankenhain bildet einen Stimmbezirk und einen Briefwahlbezirk.  
Die Wahlräume befinden sich : 

 
 Stimm- 

bezirk 
Abgrenzung des Stimmbezirkes Wahlraum 

Straße, Hausnummer, Ort 
 0001 Frankenhain: Ortschaft Frankenhain Turnhalle, Mühlsteinstraße 7,  

99330 Geratal OT Frankenhain 
 9011 Briefwahlbezirk Gemeindeverwaltung Geratal,  

Sitzungszimmer, 
An der Glashütte 3, 
99330 Geratal OT Gräfenroda 

 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 22. April 2024 bis 5. Mai 2024 

zugestellt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat. 
Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist ein Briefwahlvorstand gebildet worden. Der Arbeitsraum des 
Briefwahlvorstands befindet sich im Sitzungszimmer der Gemeindeverwaltung Geratal, An der Glashütte 
3, 99330 Geratal OT Gräfenroda. Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag, dem 26. Mai 2024, um 13.00 
Uhr zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses zusammen. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirkes wählen, in dessen Wählerverzeich-

nis er eingetragen ist. 
 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält nach Betreten des Wahlraums für jede 
Wahl, für die er wahlberechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Die Stimmabgabe geschieht wie folgt: 
 
Die Wahl der Kreistagsmitglieder und der Gemeinderatsmitglieder wird als Verhältniswahl durchgeführt. 
Die gültigen Wahlvorschläge sind auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckt. Jeder Wähler und jede 
Wählerin hat drei Stimmen. Die Wähler können einem Bewerber bis zu drei Stimmen durch Kennzeichnen 
der hinter dem Bewerbernamen vorgesehenen Kreise geben. Die Wähler können ihre drei Stimmen auch 
auf verschiedene Bewerber verteilen und zwar auch dann, wenn die Bewerber verschiedenen Wahlvor-
schlägen angehören. Sie können ihre drei Stimmen auch dadurch vergeben, dass sie einen Wahlvor-
schlag kennzeichnen (dann entfallen auf die ersten drei Bewerber des Wahlvorschlags mit Ausnahme von 
gestrichenen Bewerbern jeweils eine Stimme) oder einen Wahlvorschlag kennzeichnen und gleichfalls 
höchstens drei Stimmen einzelnen Bewerbern geben (dann entfallen ggf. noch verbleibende Stimmen auf 
die ersten Bewerber des gekennzeichneten Wahlvorschlags mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern). 
 
Die Wahl des Landrates des Ilm-Kreises wird als Verhältniswahl durchgeführt. Jeder Wähler hat eine 
Stimme. Der Wähler vergibt seine Stimme dadurch, dass er auf dem amtlichen Stimmzettel einen der 
aufgedruckten Wahlvorschläge kennzeichnet. 
 
Für die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters der Ortschaft Frankenhain vergeben die Wähler ihre Stimme 
dadurch, dass sie entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag kennzeich-
nen oder eine wählbare Person mit Nachnamen, Vornamen und Beruf auf dem Stimmzettel eintragen. 
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Die Wahl der Ortschaftsratsmitglieder der Ortschaft Frankenhain wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an 
die vorgeschlagenen Bewerber und das Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Jeder Wähler hat so viele Stimmen wie Ortschaftsratsmitglieder zu wählen sind, das sind 6 Stimmen.  
Der gültige Wahlvorschlag ist auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckt. Die Wähler können den Wahl-
vorschlag unverändert durch entsprechende Kennzeichnung annehmen. Sie können aber auch Bewerber 
streichen und ihre Stimme durch Hinzufügen wählbarer Personen vergeben, indem sie diese mit Nachna-
men, Vornamen und Beruf oder sonst eindeutig bezeichnender Weise eintragen. 

 
4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kennzeichnet dort seine Stimmzettel und faltet 

sie so zusammen, dass andere Personen die Kennzeichnung nicht erkennen können. Jeder Stimmzettel 
muss einzeln gefaltet werden. In der Wahlzelle darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass 
sich immer nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält. 
 
Ein Wähler, der des Lesens unkundig ist oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert ist, 
den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen, kann eine andere Per-
son bestimmen, deren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe bedienen möchte und gibt dies dem Wahlvor-
stand bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands sein. 
Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson 
darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlzelle aufsuchen, soweit das zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl 
eines anderen erlangt hat. 

 
5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum 

Wahlraum sowie zum Arbeitsraum des Briefwahlvorstands, soweit dies ohne Störungen des Wahlge-
schäfts möglich ist. 

 
6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an der Wahl teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahl-
brief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahl-
schein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spä-
testens am Wahltage, dem 26. Mai 2024, bis 18.00 Uhr eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Stelle auch abgegeben werden. Der Briefwahlvorstand ist nicht zuständig für die Ent-
gegennahme der Wahlbriefe. 

 
7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 
107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
8. Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem 27. Mai 2024, um 08.00 Uhr bis voraussichtlich 

12.00 Uhr, in demselben Wahlraum sowie im Arbeitsraum des Briefwahlvorstands fortgesetzt, falls sie im 
Anschluss an die Wahlhandlung nicht beendet werden kann. 

 
9.   Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter und für Personen, die divers  
      oder ohne Eintrag im Geburtenregister sind. 
 
Geratal, den 30.04.2024 
David Gimm, Wahlleiter 
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Wahlbekanntmachung 

1. Am 26. Mai 2024 findet die 

  

Wahl des Landrates des Ilm-Kreises,  
die Wahl der Kreistagsmitglieder des Ilm-Kreises,  

die Wahl der Gemeinderatsmitglieder der Gemeinde Geratal,  
die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters der Ortschaft Geraberg 

und die Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Geraberg 
 statt.  

Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt. 

2. Die Gemeinde Geratal Ortschaft Geraberg bildet zwei Stimmbezirke und einen Briefwahlbezirk.  
Die Wahlräume befinden sich : 

 
 Stimm- 

bezirk 
Abgrenzung des Stimmbezirkes Wahlraum 

Straße, Hausnummer, Ort 
 0002 Geraberg 01: 

Am Breiten Weg, Am Birkenwäldchen, Arnstädter 
Straße, Auf der Heide, Brauhausgasse, Elgersbur-
ger Gasse, Dorfplan, Geschwendaer Gasse, Ham-
mergasse, Im Stocken, Körnbachstraße, Mühlgra-
ben, Ohrdrufer Straße, Papiermühlenweg, Sand-
straße, Schulstraße, Talstraße, Weide, Zum Bahn-
hof, Zum Hirtenberg 

 
 
 
Kleine Geratalhalle, Ohrdrufer Straße 27 b, 
99331 Geratal OT Geraberg 

 0003 Geraberg 02: 
Am Lahnauer Platz, Am Morbacher Park, Auf dem 
Sande, Bergstraße, Dr.-Mohr-Straße, Gartensied-
lung, Gehlberger Straße, Geraer Straße, Ge-
schwendaer Straße, Gewerbepark, Jüchnitz,  Labo-
rantsacker, Promenadenweg, Steintal, Theodor-
Neubauer-Straße, Werner-Seelenbinder-Straße, 
Zum Steingraben, Zur Bergbrauerei 

 
 
 
Haus der Musik, Geschwendaer Straße 2, 
99331 Geratal OT Geraberg 

 9011 Briefwahlbezirk Gemeindeverwaltung Geratal,  
Sitzungszimmer, 
An der Glashütte 3, 
99330 Geratal OT Gräfenroda 

 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 22. April 2024 bis 05. Mai 2024 

zugestellt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat. 
Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist ein Briefwahlvorstand gebildet worden. Der Arbeitsraum des 
Briefwahlvorstands befindet sich im Sitzungszimmer der Gemeindeverwaltung Geratal, An der Glashütte 3, 
99330 Geratal OT Gräfenroda. Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag, dem 26. Mai 2024, um 13.00 Uhr 
zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses zusammen. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirkes wählen, in dessen Wählerverzeich-

nis er eingetragen ist. 
 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält nach Betreten des Wahlraums für jede 
Wahl, für die er wahlberechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Die Stimmabgabe geschieht wie folgt: 
 
Die Wahl der Kreistagsmitglieder, der Gemeinderatsmitglieder und der Mitglieder des Ortschaftsrates der 
Ortschaft Geraberg wird als Verhältniswahl durchgeführt. Die gültigen Wahlvorschläge sind auf dem amt-
lichen Stimmzettel aufgedruckt. Jeder Wähler und jede Wählerin hat drei Stimmen. Die Wähler können 
einem Bewerber bis zu drei Stimmen durch Kennzeichnen der hinter dem Bewerbernamen vorgesehenen 
Kreise geben.  
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Die Wähler können ihre drei Stimmen auch auf verschiedene Bewerber verteilen und zwar auch dann, 
wenn die Bewerber verschiedenen Wahlvorschlägen angehören. Sie können ihre drei Stimmen auch 
dadurch vergeben, dass sie einen Wahlvorschlag kennzeichnen (dann entfallen auf die ersten drei Be-
werber des Wahlvorschlags mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern jeweils eine Stimme) oder einen 
Wahlvorschlag kennzeichnen und gleichfalls höchstens drei Stimmen einzelnen Bewerbern geben (dann 
entfallen ggf. noch verbleibende Stimmen auf die ersten Bewerber des gekennzeichneten Wahlvorschlags 
mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern). 
 
Die Wahl des Landrates des Ilm-Kreises und des Ortschaftsbürgermeisters der Ortschaft Geraberg wird 
als Verhältniswahl durchgeführt. Jeder Wähler hat eine Stimme.  
Die Wähler vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie auf dem amtlichen Stimmzettel einen der aufgedruck-
ten Wahlvorschläge kennzeichnen. 

 
4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kennzeichnet dort seine Stimmzettel und faltet 

sie so zusammen, dass andere Personen die Kennzeichnung nicht erkennen können. Jeder Stimmzettel 
muss einzeln gefaltet werden. In der Wahlzelle darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass 
sich immer nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält. 
 
Ein Wähler, der des Lesens unkundig ist oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert ist, 
den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen, kann eine andere Per-
son bestimmen, deren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe bedienen möchte und gibt dies dem Wahlvor-
stand bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands sein. 
Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson 
darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlzelle aufsuchen, soweit das zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl 
eines anderen erlangt hat. 

 
5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum 

Wahlraum sowie zum Arbeitsraum des Briefwahlvorstands, soweit dies ohne Störungen des Wahlge-
schäfts möglich ist. 

 
6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an der Wahl teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahl-
brief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahl-
schein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spä-
testens am Wahltage, dem 26. Mai 2024, bis 18.00 Uhr eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Stelle auch abgegeben werden. Der Briefwahlvorstand ist nicht zuständig für die Ent-
gegennahme der Wahlbriefe. 

 
7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 
107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
8. Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem 27. Mai 2024, um 08.00 Uhr bis voraussichtlich 

12.00 Uhr, in demselben Wahlraum sowie im Arbeitsraum des Briefwahlvorstands fortgesetzt, falls sie im 
Anschluss an die Wahlhandlung nicht beendet werden kann. 

 
9.   Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter und für Personen, die divers  
      oder ohne Eintrag im Geburtenregister sind. 
 
Geratal, den 30.04.2024 
David Gimm, Wahlleiter 
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Wahlbekanntmachung 

1. Am 26. Mai 2024 findet die 

  

Wahl des Landrates des Ilm-Kreises,  
die Wahl der Kreistagsmitglieder des Ilm-Kreises,  

die Wahl der Gemeinderatsmitglieder der Gemeinde Geratal,  
die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters der Ortschaft Geschwenda 

und die Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Geschwenda 
 statt.  

Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt. 

2. Die Gemeinde Geratal Ortschaft Geschwenda bildet einen Stimmbezirk und einen Briefwahlbezirk.  
Die Wahlräume befinden sich: 

 
 Stimm- 

bezirk 
Abgrenzung des Stimm-
bezirkes 

Wahlraum 
Straße, Hausnummer, Ort 

 0004 Geschwenda: Ortschaft 
Geschwenda 
 

Staatliche Grundschule Geschwenda, 
Gutshof 19 A, 99331 Geratal OT Geschwenda 

 9011 Briefwahlbezirk Gemeindeverwaltung Geratal,  
Sitzungszimmer, 
An der Glashütte 3, 
99330 Geratal OT Gräfenroda 

 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 22. April 2024 bis 5. Mai 2024 

zugestellt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu 
wählen hat. 
Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist ein Briefwahlvorstand gebildet worden. Der Arbeitsraum des 
Briefwahlvorstands befindet sich im Sitzungszimmer der Gemeindeverwaltung Geratal, An der Glashütte 3, 
99330 Geratal OT Gräfenroda. Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag, dem 26. Mai 2024, um 13.00 Uhr zur 
Ermittlung des Briefwahlergebnisses zusammen. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis 

er eingetragen ist. 
 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält nach Betreten des Wahlraums für jede Wahl, 
für die er wahlberechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Die Stimmabgabe geschieht wie folgt: 
 
Die Wahl der Kreistagsmitglieder, der Gemeinderatsmitglieder und der Mitglieder des Ortschaftsrates der 
Ortschaft Geschwenda wird als Verhältniswahl durchgeführt. Die gültigen Wahlvorschläge sind auf dem amt-
lichen Stimmzettel aufgedruckt. Jeder Wähler und jede Wählerin hat drei Stimmen. Die Wähler können einem 
Bewerber bis zu drei Stimmen durch Kennzeichnen der hinter dem Bewerbernamen vorgesehenen Kreise 
geben.  
Die Wähler können ihre drei Stimmen auch auf verschiedene Bewerber verteilen und zwar auch dann, wenn 
die Bewerber verschiedenen Wahlvorschlägen angehören. Sie können ihre drei Stimmen auch dadurch ver-
geben, dass sie einen Wahlvorschlag kennzeichnen (dann entfallen auf die ersten drei Bewerber des Wahl-
vorschlags mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern jeweils eine Stimme) oder einen Wahlvorschlag 
kennzeichnen und gleichfalls höchstens drei Stimmen einzelnen Bewerbern geben (dann entfallen ggf. noch 
verbleibende Stimmen auf die ersten Bewerber des gekennzeichneten Wahlvorschlags mit Ausnahme von 
gestrichenen Bewerbern). 
 
Die Wahl des Landrates des Ilm-Kreises wird als Verhältniswahl durchgeführt. Jeder Wähler hat eine Stimme. 
Die Wähler vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie auf dem amtlichen Stimmzettel einen der aufgedruckten 
Wahlvorschläge kennzeichnen. 
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Für die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters der Ortschaft Geschwenda vergeben die Wähler ihre Stimme 
dadurch, dass sie entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag kennzeichnen 
oder eine wählbare Person mit Nachnamen, Vornamen und Beruf auf dem Stimmzettel eintragen. 

 
4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kennzeichnet dort seine Stimmzettel und faltet 

sie so zusammen, dass andere Personen die Kennzeichnung nicht erkennen können. Jeder Stimmzettel 
muss einzeln gefaltet werden. In der Wahlzelle darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass 
sich immer nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält. 
 
Ein Wähler, der des Lesens unkundig ist oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den 
Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen, kann eine andere Person 
bestimmen, deren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe bedienen möchte und gibt dies dem Wahlvorstand 
bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands sein. Die Hilfe-
leistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson darf gemein-
sam mit dem Wähler die Wahlzelle aufsuchen, soweit das zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsperson 
ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl eines anderen 
erlangt hat. 

 
5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahl-

raum sowie zum Arbeitsraum des Briefwahlvorstands, soweit dies ohne Störungen des Wahlgeschäfts mög-
lich ist. 

 
6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an der Wahl teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am 
Wahltage, dem 26. Mai 2024, bis 18.00 Uhr eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem Wahlbrief angege-
benen Stelle auch abgegeben werden. Der Briefwahlvorstand ist nicht zuständig für die Entgegennahme der 
Wahlbriefe. 

 
7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 
1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
8. Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem 27. Mai 2024, um 08.00 Uhr bis voraussichtlich 

12.00 Uhr, in demselben Wahlraum sowie im Arbeitsraum des Briefwahlvorstands fortgesetzt, falls sie im 
Anschluss an die Wahlhandlung nicht beendet werden kann. 

 
9.     Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter und für Personen, die divers  
        oder ohne Eintrag im Geburtenregister sind. 
 
Geratal, den 30.04.2024 
David Gimm, Wahlleiter 
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Wahlbekanntmachung 

1. Am 26. Mai 2024 findet die 

  

Wahl des Landrates des Ilm-Kreises,  
die Wahl der Kreistagsmitglieder des Ilm-Kreises,  

die Wahl der Gemeinderatsmitglieder der Gemeinde Geratal,  
die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters der Ortschaft Gossel und 

die Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Gossel 
 statt.  

Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt. 

2. Die Gemeinde Geratal Ortschaft Gossel bildet einen Stimmbezirk und einen Briefwahlbezirk.  
Die Wahlräume befinden sich: 

 
 Stimm- 

bezirk 
Abgrenzung des Stimmbezirkes Wahlraum 

Straße, Hausnummer, Ort 
 0005 Gossel: Ortschaft Gossel 

 
Gaststätte „Zur Erholung“, 
Crawinkeler Straße 3, 
99330 Geratal OT Gossel 

 9011 Briefwahlbezirk Gemeindeverwaltung Geratal,  
Sitzungszimmer, 
An der Glashütte 3, 
99330 Geratal OT Gräfenroda 

 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 22. April 2024 bis 5. Mai 2024 

zugestellt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat. 
Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist ein Briefwahlvorstand gebildet worden. Der Arbeitsraum des 
Briefwahlvorstands befindet sich im Sitzungszimmer der Gemeindeverwaltung Geratal, An der Glashütte 3, 
99330 Geratal OT Gräfenroda. Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag, dem 26. Mai 2024, um 13.00 Uhr 
zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses zusammen. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirkes wählen, in dessen Wählerverzeich-

nis er eingetragen ist. 
 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält nach Betreten des Wahlraums für jede 
Wahl, für die er wahlberechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Die Stimmabgabe geschieht wie folgt: 
 
Die Wahl der Kreistagsmitglieder, der Gemeinderatsmitglieder und der Mitglieder des Ortschaftsrates der 
Ortschaft Gossel wird als Verhältniswahl durchgeführt. Die gültigen Wahlvorschläge sind auf dem amtli-
chen Stimmzettel aufgedruckt. Jeder Wähler und jede Wählerin hat drei Stimmen. Die Wähler können 
einem Bewerber bis zu drei Stimmen durch Kennzeichnen der hinter dem Bewerbernamen vorgesehenen 
Kreise geben.  
Die Wähler können ihre drei Stimmen auch auf verschiedene Bewerber verteilen und zwar auch dann, 
wenn die Bewerber verschiedenen Wahlvorschlägen angehören. Sie können ihre drei Stimmen auch 
dadurch vergeben, dass sie einen Wahlvorschlag kennzeichnen (dann entfallen auf die ersten drei Be-
werber des Wahlvorschlags mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern jeweils eine Stimme) oder einen 
Wahlvorschlag kennzeichnen und gleichfalls höchstens drei Stimmen einzelnen Bewerbern geben (dann 
entfallen ggf. noch verbleibende Stimmen auf die ersten Bewerber des gekennzeichneten Wahlvorschlags 
mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern). 
 
Die Wahl des Landrates des Ilm-Kreises und des Ortschaftsbürgermeisters der Ortschaft Gossel wird als 
Verhältniswahl durchgeführt. Jeder Wähler hat eine Stimme.  
Die Wähler vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie auf dem amtlichen Stimmzettel einen der aufgedruck-
ten Wahlvorschläge kennzeichnen. 
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4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kennzeichnet dort seine Stimmzettel und faltet 
sie so zusammen, dass andere Personen die Kennzeichnung nicht erkennen können. Jeder Stimmzettel 
muss einzeln gefaltet werden. In der Wahlzelle darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass 
sich immer nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält. 
 
Ein Wähler, der des Lesens unkundig ist oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert ist, 
den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen, kann eine andere Per-
son bestimmen, deren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe bedienen möchte und gibt dies dem Wahlvor-
stand bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands sein. 
Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson 
darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlzelle aufsuchen, soweit das zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl 
eines anderen erlangt hat. 

 
5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum 

Wahlraum sowie zum Arbeitsraum des Briefwahlvorstands, soweit dies ohne Störungen des Wahlge-
schäfts möglich ist. 

 
6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an der Wahl teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahl-
brief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahl-
schein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spä-
testens am Wahltage, dem 26. Mai 2024, bis 18.00 Uhr eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Stelle auch abgegeben werden. Der Briefwahlvorstand ist nicht zuständig für die Ent-
gegennahme der Wahlbriefe. 

 
7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 
107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
8. Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem 27. Mai 2024, um 08.00 Uhr bis voraussichtlich 

12.00 Uhr, in demselben Wahlraum sowie im Arbeitsraum des Briefwahlvorstands fortgesetzt, falls sie im 
Anschluss an die Wahlhandlung nicht beendet werden kann. 

 
9.   Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter und für Personen, die divers  
      oder ohne Eintrag im Geburtenregister sind. 
 
Geratal, den 30.04.2024 
Wahlleiter, David Gimm 
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Wahlbekanntmachung 

1. Am 26. Mai 2024 findet die 

  

Wahl des Landrates des Ilm-Kreises,  
die Wahl der Kreistagsmitglieder des Ilm-Kreises,  

die Wahl der Gemeinderatsmitglieder der Gemeinde Geratal,  
die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters der Ortschaft Gräfenroda 

und die Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Gräfenroda 
 statt.  

Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt. 

2. Die Gemeinde Geratal Ortschaft Gräfenroda bildet zwei Stimmbezirke und einen Briefwahlbezirk.  
Die Wahlräume befinden sich: 

 
 Stimm- 

bezirk 
Abgrenzung des Stimmbezirkes Wahlraum 

Straße, Hausnummer, Ort 
 0006 Gräfenroda 01: 

Alte Lache, An der Glashütte, An der Keramik, Dörr-
berg, Dörrberger Hammer, Kirchholz, Metzelbach, 
Rosental, Schiebigenberg, Schillerstraße, Schwarz-
bach, Siedlung, Straße der Einheit, Straße des Auf-
baus, Straße des Friedens, Waldstraße, Wiesen-
weg 

 
 
Feuerwehrgerätehaus Gräfenroda, Wald-
straße 42, 99330 Geratal OT Gräfenroda 

 0007 Gräfenroda 02: 
Am Bahnhof, Am Hopfenberg, Am Kellnerplatz, An-
spielgasse I, Anspielgasse II, Anspielgasse III, 
Bahnhofstraße, Burgstraße, Burgstraße II, Garten-
allee, Goethestraße, Heinrich-Heine-Straße, Hinter-
gasse, Hirtenwiese, Ilmenauer Straße,  Lindenplatz, 
Neue Straße, Poststraße, Stadel, Südstraße, Zum 
Wolfstal 

 
 
Bürgerhaus „Deutscher Hof“,  
Bahnhofstraße 5, 
99330 Geratal OT Gräfenroda 

 9011 Briefwahlbezirk Gemeindeverwaltung Geratal,  
Sitzungszimmer, 
An der Glashütte 3, 
99330 Geratal OT Gräfenroda 

 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 22. April 2024 bis 5. Mai 2024 

zugestellt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat. 
Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist ein Briefwahlvorstand gebildet worden. Der Arbeitsraum des 
Briefwahlvorstands befindet sich im Sitzungszimmer der Gemeindeverwaltung Geratal, An der Glashütte 3, 
99330 Geratal OT Gräfenroda. Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag, dem 26. Mai 2024, um 13.00 Uhr 
zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses zusammen. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirkes wählen, in dessen Wählerverzeich-

nis er eingetragen ist. 
 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält nach Betreten des Wahlraums für jede 
Wahl, für die er wahlberechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Die Stimmabgabe geschieht wie folgt: 
 
Die Wahl der Kreistagsmitglieder, der Gemeinderatsmitglieder und der Mitglieder des Ortschaftsrates der 
Ortschaft Gräfenroda wird als Verhältniswahl durchgeführt. Die gültigen Wahlvorschläge sind auf dem 
amtlichen Stimmzettel aufgedruckt. Jeder Wähler und jede Wählerin hat drei Stimmen. Die Wähler können 
einem Bewerber bis zu drei Stimmen durch Kennzeichnen der hinter dem Bewerbernamen vorgesehenen 
Kreise geben.  
Die Wähler können ihre drei Stimmen auch auf verschiedene Bewerber verteilen und zwar auch dann, 
wenn die Bewerber verschiedenen Wahlvorschlägen angehören. Sie können ihre drei Stimmen auch 
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dadurch vergeben, dass sie einen Wahlvorschlag kennzeichnen (dann entfallen auf die ersten drei Be-
werber des Wahlvorschlags mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern jeweils eine Stimme) oder einen 
Wahlvorschlag kennzeichnen und gleichfalls höchstens drei Stimmen einzelnen Bewerbern geben (dann 
entfallen ggf. noch verbleibende Stimmen auf die ersten Bewerber des gekennzeichneten Wahlvorschlags 
mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern). 
 
Die Wahl des Landrates des Ilm-Kreises wird als Verhältniswahl durchgeführt. Jeder Wähler hat eine 
Stimme. Die Wähler vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie auf dem amtlichen Stimmzettel einen der 
aufgedruckten Wahlvorschläge kennzeichnen. 
 
Für die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters der Ortschaft Gräfenroda vergeben die Wähler ihre Stimme 
dadurch, dass sie entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag kennzeich-
nen oder eine wählbare Person mit Nachnamen, Vornamen und Beruf auf dem Stimmzettel eintragen. 

 
4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kennzeichnet dort seine Stimmzettel und faltet 

sie so zusammen, dass andere Personen die Kennzeichnung nicht erkennen können. Jeder Stimmzettel 
muss einzeln gefaltet werden. In der Wahlzelle darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass 
sich immer nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält. 
 
Ein Wähler, der des Lesens unkundig ist oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert ist, 
den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen, kann eine andere Per-
son bestimmen, deren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe bedienen möchte und gibt dies dem Wahlvor-
stand bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands sein. 
Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson 
darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlzelle aufsuchen, soweit das zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl 
eines anderen erlangt hat. 

 
5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum 

Wahlraum sowie zum Arbeitsraum des Briefwahlvorstands, soweit dies ohne Störungen des Wahlge-
schäfts möglich ist. 

 
6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an der Wahl teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahl-
brief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahl-
schein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spä-
testens am Wahltage, dem 26. Mai 2024, bis 18.00 Uhr eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Stelle auch abgegeben werden. Der Briefwahlvorstand ist nicht zuständig für die Ent-
gegennahme der Wahlbriefe. 

 
7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 
107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
8. Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem 27. Mai 2024, um 08.00 Uhr bis voraussichtlich 

12.00 Uhr, in demselben Wahlraum sowie im Arbeitsraum des Briefwahlvorstands fortgesetzt, falls sie im 
Anschluss an die Wahlhandlung nicht beendet werden kann. 

 
9.   Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter und für Personen, die divers  
      oder ohne Eintrag im Geburtenregister sind. 
 
Geratal, den 30.04.2024 
David Gimm, Wahlleiter 
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Wahlbekanntmachung 

1. Am 26. Mai 2024 findet die 

  

Wahl des Landrates des Ilm-Kreises,  
die Wahl der Kreistagsmitglieder des Ilm-Kreises,  

die Wahl der Gemeinderatsmitglieder der Gemeinde Geratal,  
die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters der Ortschaft Liebenstein 

und die Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Liebenstein 
 statt.  

Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt. 

2. Die Gemeinde Geratal Ortschaft Liebenstein bildet einen Stimmbezirk und einen Briefwahlbezirk.  
Die Wahlräume befinden sich: 

 
 Stimm- 

bezirk 
Abgrenzung des Stimmbezirkes Wahlraum 

Straße, Hausnummer, Ort 
 0008 Liebenstein: Ortschaft Liebenstein Röderschlösschen, Hauptstraße 41,  

99330 Geratal OT Liebenstein 
 9011 Briefwahlbezirk Gemeindeverwaltung Geratal,  

Sitzungszimmer, 
An der Glashütte 3, 
99330 Geratal OT Gräfenroda 

 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 22. April 2024 bis 5. Mai 2024 

zugestellt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat. 
Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist ein Briefwahlvorstand gebildet worden. Der Arbeitsraum des 
Briefwahlvorstands befindet sich im Sitzungszimmer der Gemeindeverwaltung Geratal, An der Glashütte 
3, 99330 Geratal OT Gräfenroda. Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag, dem 26. Mai 2024, um 13.00 
Uhr zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses zusammen. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirkes wählen, in dessen Wählerverzeich-

nis er eingetragen ist. 
 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält nach Betreten des Wahlraums für jede 
Wahl, für die er wahlberechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Die Stimmabgabe geschieht wie folgt: 
 
Die Wahl der Kreistagsmitglieder und der Gemeinderatsmitglieder wird als Verhältniswahl durchgeführt. 
Die gültigen Wahlvorschläge sind auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckt. Jeder Wähler und jede 
Wählerin hat drei Stimmen. Die Wähler können einem Bewerber bis zu drei Stimmen durch Kennzeichnen 
der hinter dem Bewerbernamen vorgesehenen Kreise geben. Die Wähler können ihre drei Stimmen auch 
auf verschiedene Bewerber verteilen und zwar auch dann, wenn die Bewerber verschiedenen Wahlvor-
schlägen angehören. Sie können ihre drei Stimmen auch dadurch vergeben, dass sie einen Wahlvor-
schlag kennzeichnen (dann entfallen auf die ersten drei Bewerber des Wahlvorschlags mit Ausnahme von 
gestrichenen Bewerbern jeweils eine Stimme) oder einen Wahlvorschlag kennzeichnen und gleichfalls 
höchstens drei Stimmen einzelnen Bewerbern geben (dann entfallen ggf. noch verbleibende Stimmen auf 
die ersten Bewerber des gekennzeichneten Wahlvorschlags mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern). 
 
Die Wahl des Landrates des Ilm-Kreises wird als Verhältniswahl durchgeführt. Jeder Wähler hat eine 
Stimme. Der Wähler vergibt seine Stimme dadurch, dass er auf dem amtlichen Stimmzettel einen der 
aufgedruckten Wahlvorschläge kennzeichnet. 
 
Für die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters der Ortschaft Liebenstein vergibt der Wähler seine Stimme 
dadurch, dass er entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag kennzeich-
net oder eine wählbare Person mit Nachnamen, Vornamen und Beruf auf dem Stimmzettel einträgt. 
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Die Wahl der Ortschaftsratsmitglieder der Ortschaft Liebenstein wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an 
die vorgeschlagenen Bewerber und das Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Jeder Wähler hat so viele Stimmen wie Ortschaftsratsmitglieder zu wählen sind, das sind 4 Stimmen.  
Der gültige Wahlvorschlag ist auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckt. Der Wähler kann den Wahlvor-
schlag unverändert durch entsprechende Kennzeichnung annehmen. Er kann aber auch Bewerber strei-
chen und seine Stimme durch Hinzufügen wählbarer Personen vergeben, indem er diese mit Nachnamen, 
Vornamen und Beruf oder sonst eindeutig bezeichnender Weise einträgt. 

 
4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kennzeichnet dort seine Stimmzettel und faltet 

sie so zusammen, dass andere Personen die Kennzeichnung nicht erkennen können. Jeder Stimmzettel 
muss einzeln gefaltet werden. In der Wahlzelle darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass 
sich immer nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält. 
 
Ein Wähler, der des Lesens unkundig ist oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert ist, 
den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen, kann eine andere Per-
son bestimmen, deren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe bedienen möchte und gibt dies dem Wahlvor-
stand bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands sein. 
Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson 
darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlzelle aufsuchen, soweit das zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl 
eines anderen erlangt hat. 

 
5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum 

Wahlraum sowie zum Arbeitsraum des Briefwahlvorstands, soweit dies ohne Störungen des Wahlge-
schäfts möglich ist. 

 
6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an der Wahl teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahl-
brief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahl-
schein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spä-
testens am Wahltage, dem 26. Mai 2024, bis 18.00 Uhr eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Stelle auch abgegeben werden. Der Briefwahlvorstand ist nicht zuständig für die Ent-
gegennahme der Wahlbriefe. 

 
7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 
107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
8. Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem 27. Mai 2024, um 08.00 Uhr bis voraussichtlich 

12.00 Uhr, in demselben Wahlraum sowie im Arbeitsraum des Briefwahlvorstands fortgesetzt, falls sie im 
Anschluss an die Wahlhandlung nicht beendet werden kann. 

 
9.   Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter und für Personen, die divers  
      oder ohne Eintrag im Geburtenregister sind. 
 
Geratal, den 30.04.2024 
David Gimm, Wahlleiter 
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Öffentliche Bekanntmachung über die Sitzungen des 
Wahlausschusses der Gemeinde Geratal 

 
 
Die zweite Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Geratal gemäß § 47 Abs.  1 
bis 5 Thüringer Kommunalwahlordnung findet am 
 

Dienstag, den 28. Mai 2024, um 09:00 Uhr im Sitzungszimmer der 
Gemeindeverwaltung Geratal, An der Glashütte 3, 99330 Geratal OT Gräfenroda  
 
statt. 
 
Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung und Begrüßung 
 

2. Feststellung der Ergebnisse für folgende Wahlen in der Gemeinde Geratal: 
 

 Gemeinderat der Gemeinde Geratal 
 

 Ortschaftsbürgermeisterwahl in der Ortschaft Frankenhain 
 Ortschaftsbürgermeisterwahl in der Ortschaft Geraberg 
 Ortschaftsbürgermeisterwahl in der Ortschaft Geschwenda 
 Ortschaftsbürgermeisterwahl in der Ortschaft Gossel 
 Ortschaftsbürgermeisterwahl in der Ortschaft Gräfenroda 
 Ortschaftsbürgermeisterwahl in der Ortschaft Liebenstein 

 
 Ortschaftsratswahl in der Ortschaft Frankenhain 
 Ortschaftsratswahl in der Ortschaft Geraberg 
 Ortschaftsratswahl in der Ortschaft Geschwenda 
 Ortschaftsratswahl in der Ortschaft Gossel 
 Ortschaftsratswahl in der Ortschaft Gräfenroda 
 Ortschaftsratswahl in der Ortschaft Liebenstein 

 
 

Die Sitzung ist öffentlich, der Zutritt ist für jedermann frei. 
 
 
Geratal, den 30.04.2024 
 
 
 
Gimm 
Wahlleiter 
 

Ident.-Nr: 191585 
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Mitteilungen
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Leider sind durch den Borkenkäferbefall unsere Baumbestände in den letzten Jahren zunehmend 
reduziert worden. Erst in den kommenden Jahren soll eine Wiederaufforstung möglich sein.  In keinem 
Fall stimmt die Gemeinde Geratal daher für eine Errichtung von WEA, an Standorten mit intaktem und 
hochwertigem Wald, welcher abgeholzt werden müsste. Vor allem das Vorranggebiet W-33 weist 
einen sehr hochwertigen Wald auf. Dieser besteht u. a. aus Birken, Pappeln, Weiden, Kirschen, 
Lärchen, Buchen, Ahornen und Kiefern in verschiedenen Altersklassen. Die Vielfalt spricht für einen 
wertvollen Mischwald mit Plenterwaldstruktur. Weiterhin gilt auch hier zu prüfen, inwieweit 
Abholzungen für notwendige Energielieferstrecken oder Umspannwerke getätigt werden müssten. 
Anders als beim Landschaftsbild stellen wir hier zudem den Antrag, die Planung und Prüfung von 
Ausgleichsflächen für Baumpflanzungen einzubeziehen und auszuweisen. Flächen für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen sehen die Entwicklung naturschutzfachlich hochwertiger Landschaftsstrukturen vor 
und unterliegen gemäß § 15 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit dem jeweiligen 
Genehmigungsbescheid der Verpflichtung zur dauerhaften Erhaltung. Daher sollten auch bereits vom 
ThüringenForst festgelegte, geplante oder bereits genutzte Ausgleichsflächen in die Planung 
aufgenommen werden. 

Das Vorranggebiet W-38 ist vollständig im UNESCO Global Geopark Inselsberg - Drei Gleichen geplant 
(siehe Abbildung 1). Der UNESCO Global Geopark ist zwar im Verhältnis kleiner als andere deutsche 
Geoparks, hat aber ebenso eine große Vielfalt an Flora und Fauna und eine geowissenschaftliche 
Einmaligkeit.  

Es ist von der Plangeberin zu prüfen, ob UNESCO Schutzgebiete/Erholungsgebiete als 
Vorranggebiete ausgewiesen werden sollten. Die Gemeinde stellt den Antrag, auf Grund der 
zahlreichen Wanderwege und Radrouten (vgl. Punkt Wander- und Radrouten) im Geratal dem Wald 
eine Erholungsfunktion zuzuweisen und die Vorranggebiete daher unter das Kriterium 2.24 
Tabuzone Wald mit besonderer Funktion auszuschließen.  

 
Abbildung 1: Geopark Thüringen (Quelle: https://www.geopark-thueringen.de/) 

OT Frankenhain -
Gemeinde Geratal 

Vorranggebiet W-38 
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Abbildung 5: Radweg Waldrandroute - Abschnitt Gemeinde Geratal 

 
Abbildung 6: Radweg Gera-Radweg - Abschnitt Gemeinde Geratal 

Vorranggebiet W-38 
Vorranggebiet W-33 

Vorranggebiet W-33 
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Berücksichtigung Denkmalschutz im Gemeindegebiet 

Wie im Prüfbogen auf Seite 204 beschrieben hat man von der Burgruine Liebenstein (Abbildung 8) 
einen 180Grad-Blick auf das Tal der Wilden Gera und auf den gegenüberliegenden Hang, auf dem das 
Vorranggebiet W-33 geplant ist. Die dort errichteten WEA werden, wie die Plangeberin bereits 
bemerkt hat, sichtbar sein. Auch beim Blick auf die Kirche werden die WEA zumindest teilweise zu 
sehen sein. Dies hat aus Sicht der Gemeinde Einfluss auf das heimatliche Landschaftsbild und schadet 
dem regionalen Tourismus. Laut Kriterienkatalog unter Punkt 4.5 sollen solche Kulturdenkmäler einer 
Einzelfallprüfung Berücksichtigung finden.  

Die Gemeinde Geratal stellt den Antrag an die Planungsgemeinschaft, dass hier eine 
Einzelfallprüfung durchgeführt wird. Dabei sollten vor allem das Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologie sowie der Verein Schlösser und Gärten in Deutschland Stellung nehmen. 

 
Abbildung 8: Burgruine Liebenstein 

Ebenso sollte aus unserer Sicht das Kriegerdenkmal in Frankenhain (siehe Abbildung 9, 10 und 11) 
Berücksichtigung finden und einer Einzelfallprüfung unterzogen werden, da auch hier 
Blickbeziehungen zu W-33 und auch zu W-38 bestehen. 
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Abbildung 9: Kriegerdenkmal Frankenhain 

 
Abbildung 10: Kriegerdenkmal Frankenhain Blickrichtung W-33 
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Abbildung 11: Standort Kriegerdenkmal Frankenhain 

Berücksichtigung des Modellflugplatzes Geschwenda 

Laut Prüfbogen wurde in einem Umkreis von 165 m um den Flugplatz ein Bauschutzbereich von der 
Plangeberin festgelegt. Nach Rücksprache und beiliegenden Stellungnahmen (Anhang 2: 
Stellungnahmen Modellflugplatz) des Modellflugsportverbands Deutschland und dem Modellflugclub 
Geschwenda e.V. sollte dieser Bauschutzbereich bei mindestens 500 m liegen. Wie im Kriterienkatalog 
Punkt 3.7 beschrieben, unterliegen Modellflugplätze der Einzelfallprüfungen.  

Die Gemeinde Geratal stellt hiermit den Antrag den Bauschutzbereich des Flugplatzes Geschwenda 
auf mindestens 500 m zu erweitern und damit den Empfehlungen zum erforderlichen Abstand zu 
entsprechen. 
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Berücksichtigung der Schießanlage Geschwenda 

Nahe des Vorranggebietes W-33 befindet sich eine noch nicht von der Plangeberin einbezogene bzw. 
betrachtete Schießanlage (siehe Abbildung 12)am Kammberg Geschwenda. Diese private Schießanlage 
(betrieben durch Herrn Hugon) wird vornämlich von Behörden für Schießübungen genutzt. Dadurch 
gibt es dort einen ständigen Aufenthalt durch die Nutzung der Anlage.  

Die Gemeinde Geratal stellt hierzu den Antrag, eine Umgebungsschutzzone von mindestens 500 m, 
rund um den Schießplatz einzuplanen. Damit würde das Vorranggebiet W-33 in seiner Gesamtfläche 
reduziert werden. 

 
Abbildung 12: Standort Schießanlage Geschwenda 

Bürgerbegehren der Gemeinde Geratal 

Zum Abschluss der Stellungnahme ist es dem Gemeinderat der Gemeinde Geratal, dem höchsten 
Organ unserer Gebietskörperschaft wichtig, das Anliegen der kommunalen Gremien an die Regionale 
Planungsgemeinschaft Mittelthüringen weiterzugeben. In 4 der 6 Ortschaften im Gemeindegebiet 
wurden Beschlüsse gegen die geplanten Windvorranggebiete W-33 und W-38 gefasst (Ortschaftsräte 
Frankenhain, Geraberg, Geschwenda, Gräfenroda). Im beiliegenden Beschluss (Anhang 3: Beschluss 
Gemeinde Geratal) hat zudem der Gemeinderat der Gemeinde Geratal, einstimmig gegen die 
geplanten Vorranggebiete abgestimmt. Im Besonderen werden hier die negativen Auswirkungen auf 
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Amtliche Bekanntmachung
Die Ordnungsverwaltung der Gemeindeverwaltung Geratal, 
Sachgebiet Fundbüro, macht bekannt:

Aufgrund des § 1 der Thüringer Verordnung zur Regelung der Zu-
ständigkeiten auf dem Gebiet des Fundrechts vom 25. Mai 1999 
(in der derzeit gültigen Fassung) sind die Gemeinden im über-
tragenen Wirkungskreis zuständige Behörde nach § 965 Abs. 2 
Satz 1, § 966 Abs. 2 Satz 2 und §§ 967, 973 bis 976 Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB) für die Aufgaben auf dem Gebiet des Fund-
rechts.

Die Empfangsberechtigten der nachfolgend aufgeführten Fund-
sachen werden hiermit aufgefordert, bis zum 17. November 
2024 ihre Rechte anzumelden.

Fundgegenstand Funddatum Fundort - Geratal
Ortsteil

Schlüssel mit blauem Anhän-
ger,
Aufschrift „BHW - Gemeinsam 
für Ihr Zuhause“

19.04.2024 Geschwenda,
Rasenweg

Die Bilder zu den Fundgegenständen können auf der Homepage 
der Gemeinde Geratal besichtigt werden.

Ordnungsverwaltung
Gemeinde Geratal

Jagdgenossenschaften

Bekanntmachung der Beschlüsse zur Mitgliederversammlung der JG Geraberg 

am 11.04.2024 im Schullandheim Geraberg  Beginn: 19:00 Uhr

-Top.1 Begrüßung und Bestätigung der Tagesordnung

 wurde verlesen und einstimmig angenommen

-Top. 2 Feststellung der Beschlußfähigkeit

 14 Mitglieder waren anwesend ( +3 Mitglieder mit Vollmacht) 

 Die vertretende Fläche beträgt 124,2493 ha  ( 340 ha Gesamtfläche )

-TOP 3. Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden

 Aktivitäten 20223/24,

 Streckenbericht 2023/2024,

 Maßnahmen zur Biotoppflege; Umsetzung jagdlicher Einrichtungen; Überprüfung Ordnung und Sicherheit

im Revier und der jagdlichen Einrichtungen.

-Top 4. Kassenbericht

 vorgetragen von Holger Fleischhack:  Die Jagdgenossenschaft arbeitet ohne Handkasse, Ein- und 

Ausgaben sind über die Kontobewegung nachvollziehbar.

-Top 5. Bericht des kassenprüfers

 Die Richtigkeit des Kassenberichtes wurden vom Kassenprüfer ohne Beanstandungen überprüft.

-ToP 6. Entlastung Jagdvorstand- Beschlussfassung

 Entlastung des Jagdvorstandes wurde beantragt und einstimmig beschlossen.

- TOP 7.Verwendung des Reinertrages - Beschlussfassung

 Der Reinertrag konnte auf Grund der fehlenden Kosten des TVJE noch nicht ermittelt werden.

-TOP 8. Verwendung der Rücklagen – Beschlussfassung

 Der Beschluß über die Verwendung des Reinertrags wird nachgereicht.

- TOP 9. Fortsetzung der Arbeit des 2021 gewählten Vorstandes – Beschlussfassung

 Der gewählte Vorstand setzt seine Arbeit bis Ende der Wahlperiode 2026 fort.

 Der  Vorstand arbeitete ehrenamtlich und verzichtete auf Sitzungsgelder zu den Vorstandssitzungen.

-TOP 10. Sonstiges :

Anfragen zu Wildschäden, es gab keine nennenswerten Wildschäden im Berichtszeitraum. 

Anfrage an die Gemeinde Geratal, ob das elektronische Jagdkataster zentral für alle Mitgliedsgemeinden 

geführt werden kann.

Die Fördermittel für Trockenrasenpflege und Bergwiesenmahd werden zweckgebunden eingesetzt. 

Weitere Mittel aus den Rücklagen werden für Kulturpflege der Aufforstungsfläche, für die Unterstützung 

der Waldjugendspiele und für eine waldpädagogische Veranstaltung eingesetzt. Die Maßnahmen

     wurden einstimmig beschlossen.

Stefan Fabig Ralph Kellner     Holger Frankenberg

Jagdvorsteher Schriftführer Versammlungsleiter
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Nichtamtlicher Teil

Gemeinde Geratal
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Foto: David Atzrott

Foto: Rasselbockverein Liebenstein e. V.



Amtsblatt Gemeinde Geratal vom 17.05.2024 - 33 - Nr. 10/2024

Kindertageseinrichtung
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Zum Abschluss unserer Entdeckungsreise versammelten sich die 
Kinder im Bewegungsraum. Herr Kümmerling brachte uns eine 

Fühlkiste mit verschiedenen Tastmaterialien, wie z.B. einen 
Zapfen und ein Geweih. Herr Hussmann erklärte den Kindern 
anhand verschiedener Plakate den Lebensraum der Waldtiere.
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Wir bedanken uns bei Herrn 
Kümmerling und Herrn Husmann für 
diesen gelungenen und interessanten 
Vormittag und freuen uns schon auf 

den großen Waldtag im Sommer.
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Wir laden herzlich zu folgenden Gottesdiensten ein:

19.05.2024 - Pfingstsonntag
09:00 Uhr Frankenhain, GD
10:30 Uhr Geschwenda, Jubelkonfirmation
20.05.2024 - Pfingstmontag
09:00 Uhr Liebenstein, GD
10:30 Uhr Gräfenroda, Jubelkonfirmation
26.05.2024 - Trinitatis
10:00 Uhr Frankenhain, Jubelkonfirmation
10:30 Uhr Gräfenroda, Pro Seniore, ökumen. GD
01.06.2024 - Samstag
19:00 Uhr Gräfenroda, Konzert mit der Bläsergilde
02.06.2024 - 1. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Liebenstein, GD

Ortsteil Gräfenroda

Vereine und Verbände

Maibaum setzen in der Pro Seniore Residenz 
Rosental
Am 30.04.2024 fand das traditionelle Maibaum setzen mit dem 
Wölfiser Blasorchester statt. Bei strahlendem Sonnenschein und 
schöner Musik hatten unsere Bewohner einen herrlichen Nach-
mittag.

Wir sagen vielen Dank dem Wölfiser Blasorchester!

Sonstige kommunale Einrichtungen

Ferienspiele in den Sommerferien

Wann: vom 08.07.24 bis 26.07.24 jeweils von 8.30 Uhr
Wer: ab 8 Jahre
Treffpunkt: 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr im Jugendzentrum Grä-

fenroda
(am 09.07. Abfahrt 9 Uhr am Jugendclub, am 11.07. 
Abfahrt 04.30 Uhr am
Zwergenkreisel, am 16.07. Abfahrt 7.45 Uhr Bahn-
hof Gräfenroda)

Jeden Tag kostenloses Langschläfer-Frühstück
zwischen 9.00 Uhr und 9.30 Uhr

Programm:

08.07.24 Fahrt zum Schwimmbad Ilmenau
09.07.24 Fahrt zum Stadthafen Leipzig „Klein Venedig Tour“ 

im Panoramaboot
10.07.24 Bahnfahrt nach Suhl, Kinobesuch und Eisessen
11.07.-
12.07.24

Busfahrt zum Freizeitpark Phantasialand, Über-
nachtung in Köln

15.07.24 Fahrradtour über Geschwenda, Angelroda nach 
Arnstadt, Besuch Schwimmhalle, zurück mit der 
Bahn

16.07.24 Bahnfahrt nach Leipzig, Besuch Zoopark
17.07.24 Besuch Kletterwald Drei Gleichen
18.07.24 Schlauchbootfahren auf der Saale von Camburg 

bis Bad Kösen
19.07.24 Fahrradtour zum Schwimmbad Geraberg
22.07.24-
24.07.

Outdoorfreizeit neben der Jugendherberge Grä-
fenroda
(Personenanzahl begrenzt!)

parallel dazu
22.07.24 Spieletag im Jugendclub, Besuch Zwergstatt und 

Zwergenmuseum
23.07.24 Schwimmbad Geraberg
24.07.24 Wanderung zur Lütschetalsperre, Bratwurst bra-

ten, Stand-Up Paddle fahren (gemeinsam mit der 
Gruppe Outdoorfreizeit)

25.07.24 Fahrt zum Bikepark Oberhof (Räder werden trans-
portiert)

26.07.24 Besuch Kinderland Ilmenau
Für alle Termine ist eine Anmeldung erforderlich.

Für die weitere Planung 2024:

07.10.24 -
11.10.24

Ferienspiele in den Herbstferien

07.10.24. -
08.10.24

Fahrt zur Erding Therme, Übernachtung in Mün-
chen, Besuch Bavaria Filmstudios

Anmeldungen mit Anzahlung werden ab sofort entgegengenom-
men.
Zu den Ferienspielangeboten in Gräfenroda besteht eine Fahr-
möglichkeit von allen Orten der Gemeinde Geratal (nach Abspra-
che). Die Kinder werden auch wieder heimgefahren.
Zu den Veranstaltungen ist ein Unkostenbeitrag zu entrichten.
Genauere Informationen beim Jugendpfleger Steffen Fischer un-
ter 0160 8000575 oder unter jugendpfleger@geneinde-geratal.
de Berichte und Fotoserien über Veranstaltungen und Ferien-
spiele der letzten Jahre auf der Webseite der Gemeinde Geratal.

Sonstige Mitteilungen

Evang. Luth. Pfarramt  
Gräfenroda-Geschwenda
Tel. 036205/ 76468
info@pfarramt-graefenroda.de

Sprechzeiten: Mo 08:00 - 12:00 Uhr
Do. 08:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr
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Jack-Russel-Terrier Hope war zu Besuch in 
der Pro Seniore Residenz Rosental
Jack Russel Terrier Hope erhielt bei seinem Besuch in unserer 
Einrichtung viele Streicheleinheiten. Mit seinem verschmusten 
Wesen bereitete er den Bewohnern sehr viel Freude. Wir hoffen 
das Hope und sein Frauchen uns bald wieder besuchen kom-
men.
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Veranstaltungen
 

   3-G-Lauf 
(Gräfenroda-Geschwenda-Geraberg)  

zum 
- Sommerfest - 

Im Geratal/Gräfenroda 
 
 

am 08.06.2024 

an der Alten Lache in Gräfenroda 

Startzeiten ab 10.00 Uhr 
Bambinolauf 480 m 

Schüler 1 und 2 km bis AK U12 
Erwachsene 7 km oder 14 km 

 
 

Laufbeschreibung: 
 
Veranstalter:    SV 90 Gräfenroda e.V. 
 
Meldeanschrift: Achmed Gundelwein 

Wiesenweg 26 
99330 Geratal Gräfenroda  
Tel.+Fax 036205 90091 
online: meldung@sv-90-graefenroda.de 

 
Nachmeldungen:   sind begrenzt bis 60 Minuten vor dem Start 

möglich!  
 
Streckenbetreuung:  DRK Bergwacht Gräfenroda,   

SV 90 Gräfenroda e. V. – Sektion Wintersport,  
Förderverein Wintersport Geratal e. V. 

 
Ehrungen: Erfolgen nach den Wettbewerben entsprechend in 

den ausgeschriebenen Altersklassen mit 
Urkunden für Platz 1-6 und Medaillen für den  
1.- 3. Platz 

 
Haftung: Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für 

Schäden aller Art. Es wird auf die eigene 
Versicherungspflicht hingewiesen. Mit meiner 
Anmeldung erkläre ich mich einverstanden, dass 
während der Veranstaltung gemachte Fotos, 
Videoaufnahmen und Interviews in den Medien, 
ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden 
können.  

 
Datenschutz: Alle Teilnehmer des Wettkampfes akzeptieren mit 

ihrer Teilnahme die Datenschutzerklärung des SV 
90 Gräfenroda e. V.  

 
Wettkampfergebnisse: www.sv-90-graefenroda-wintersport.de 
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Wettkampf                                        Strecke Altersklasse            Jahrgang Startzeit Startgebühr 
Bambinolauf Mädchen u. Jungen         480 m AK U6-8                         2017-2015 10:10:00 3,00 € 

Kinderlauf 1 Mädchen u. Jungen          960 m 
                                                              (2 x 480 m) 

AK U9                            2014 
AK U10                          2013 

10:20:00 
10:20:00 

3,00 € 

Kinderlauf 2 Mädchen u. Jungen         2 km AK U11                          2012 
AK U12                          2011  

10:20:00 
10:20:00 

3,00 € 

 
Streckenverlauf 2 km Strecke (Kinderlauf 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Streckenverlauf 480 m Strecke (Bambinilauf)/ 2 x 480m Strecke (Kinderlauf 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Streckenverlauf 7km / 2 x 7km Strecke (Erwachsenenstrecke) 
 
 

 

Hauptläufe 
7km/14km  

MJ+WJ U14              2011 – 2012 
MJ+WJ U16              2009 – 2010 
MJ+WJ U18              2007 – 2008 
MJ+WJ U20              2005 – 2006 
M+W allg.                 1995 – 2004 
WS/MS  30                1990 – 1994 
WS/MS  35                1985 – 1989 
WS/MS  40                1980 – 1984 
WS/MS  45                1975 – 1979 
WS/MS  50                1970 – 1974 
WS/MS  55                1965 – 1969 
WS/MS  60                1960 – 1964 
WS/MS  65                1955 – 1959 
WS/MS  70                1950 – 1954 
WS/MS  75                1945 – 1949 
WS/MS  80                1940 – 1944 

10:00:00 15,00 €  
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Sonstige Mitteilungen

Youngtimer
Wir als Motorsportclub Gräfenroda e.V. im ADAC waren am 
Samstag (27.04.2024) mit der Durchführung einer Durchfahrts-
kontrolle im Rahmen der 1. Youngtimerralley des ADAC Hessen-
Thüringens in Thüringen betraut.
21 Mitglieder unseres Clubs trafen sich und schmückten die Hin-
tergasse mit Birken, Wimpel und Autobildern, zum Teil aus unse-
ren Beständen anlässlich der bereits durch uns in den letzten 20 
Jahren begleiteten Oldtimerfahren sowie neu gemalten Bildern 
der Kinder des Kindergartens „Zwergenland“ Gräfenroda.
In unserem „Youngtimer-Cafe“ konnten die Zuschauer bei Kaffee 
und Kuchen die Starter der Ralley begrüßen.
Die 121 Fahrzeuge, die ein Alter von 20 bis 30 Jahren hatten, 
mussten in Gräfenroda die Prüfung „Abstand hinten“ durchfüh-
ren. Dabei wurde ein Schild an die hintere Stoßstange gestellt 
und dann sollten die Fahrer 70 cm vorfahren.
Es war sehr interessant - es gab Ergebnisse im Bereich von 69,5 
cm bis 204 cm. Die anwesenden Zuschauer würdigten aber alle 
Fahrer für ihre erzielten Leistungen.
Auch zeigten sich die Zuschauer begeistert, welche Fahrzeug-
marken an der Fahrt teilnahmen u.a. Ferrari 360 Spider und Fer-
rari Testarossa, Audi TT Roadster, Porsche 964 und 996 turbo, 
div. Mercedes-Cabrio, div. Volvo, BMW, Masarati Quattroporte4, 
Fiat Cinquecento Sporting, VW Golf, Chevrolet Corvette 4.
Einige Mitglieder unserer Fahrrad-Trial-Jugendgruppe zeigten ihr 
Können auf den Rädern zur Unterhaltung der Gäste und Starter.
Es war ein sehr gelungener Nachmittag. Von vielen Fahrern be-
kamen wir schon ein Lob für die schön gestaltete Kontrollstelle 
und Sie wollen wieder nach Thüringen kommen, da wir hier ja 
eine herrliche Landschaft haben.
Sie hatten während der Fahrt den letzten Gruß des Winters in 
Oberhof und auf der Schmücke sowie den Frühling im Tal erlebt.
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Finale der 2. Bundesliga in Heidelberg
Der TSV Heinsheim hat beim nervenaufreibenden Finale um 
die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der 2. Bundesliga den 
Aufstieg gefeiert. Die Heinsheimer siegten angeführt von einem 
unglaublich stark aufgelegten Karlos Nasar, mehrmalige Gewin-
ner der Welt- und Europameisterschaften und Weltrekordhalter, 
vor 500 Zuschauer/innen im Olympiastützpunkt Rhein-Neckar in 
Heidelberg mit Saisonbestleistung und Vereinsrekord von 756,5 
Punkten gegen die Athletenschmiede Kiel / 738,5 Punkte) und 
den SV 90 Gräfenroda (620,0 Punkte). Nasar glänzte im Stoßen 
mit 226 kg, drei Kilogramm über seinem aktuellen Weltrekord in 
der Klasse - 89 kg.

In der Hauptrunde hatte Kiel, Gruppe A mit 17:1 Punkten, Heins-
heim Gruppe C und Gräfenroda Gruppe B mit jeweils 18:0 Punk-
ten gewonnen.

Gräfenroda ist seit 2015 wieder in der 2. Bundesliga vertreten 
und hat seitdem beeindruckende Erfolge erzielt, darunter 5 Staf-
felsiege, 4 zweite Plätze und 1 dritter Platz. Nach einer Serie 
von 11 Siegen in Folge gewann Gräfenroda in dieser Saison ver-
lustpunktfrei die Gruppe B der 2. Bundesliga 23/24 und hat sich 
somit für das Finale der drei Staffelsieger qualifiziert.

Die Mannschaft wird von Andre Langkabel geführt, der bereits 
zahlreiche Medaillen bei Deutschen Meisterschaften gewonnen 
hat und mehrfach bei Jugendeuropameisterschaften gestartet 
ist. Unterstützt wird er von weiteren talentierten Hebern und He-
berinnen, darunter Mark Pfeiffer, Philipp Griebel, Lina Fischer, 
Carolin Geuther, Marie Sophie Breitschuh, Susan Treppner, 
Franka Fiedler, Julia Perlt, Michelle Fischer sowie internationalen 
Athleten und Athletinnen aus Tschechien.

Mit einer Saisonbestleistung von 621 Relativpunkten hatte der 
SV 90 Gräfenroda aber nur Außenseiterchancen.

Denn gerade der TSV Heinsheim Saisonbestleistung 730,2 
Punkte und die die Athletenschmiede Kiel Saisonbestleistung 
739,5 Punkte haben eine Vielzahl an ausländischen Spitzenhe-
bern/innen in ihren Reihen.

Die Liste der Gräfenrodaer Ausfälle vor allem der Heber die 100 
und mehr Relativpunkte erreichen können war dagegen lang. Mit 
Bartecek, Jerabkova, Treppner, Klinge, Brummer, Pfeiffer, Frank, 
Fiedler, Griebel vielen viele Toppheber des Vereins aus. Auch Ju-
lia Perlt musste kurz vorher noch krankheitsbedingt passen.

In Gruppe 1 trat für Gräfenroda Marie-Sophie Breitschuh der 47 
kg gelangen, Lina Fischer die mit 61 kg sogar einen Bestleis-
tung erreichte und Carolin Geuther der im dritten Versuch 60 kg 
gelangen. Veronika Volna trug 75 kg und Jakub Gorny 148 kg 
bei. Erstaunt waren alle über Andre Langkabel der nach Verlet-
zung und unter der Woche probierten 80 kg wieder ganz der alte 
schien. 130 kg lies er 137 folgen und auch die nochmalige Stei-
gerung auf 145 kg meisterte er mühelos unterstützt natürlich von 
einer tollen Zuschauerkulisse und perfekten Kommentatoren.

Nach einem hochklassigen Reißen hatte die Athletenschmiede 
Kiel mit 297,5 vor Heinsheim 281.2 und Gräfenroda 249 Punkten 
in Führung gelegen. Trotz der vielen Ausfälle fehlten bei Gräfen-
roda nur 3 Punkte bis zum Vereinsrekord.

Im Stoßen merkte man natürlich den Einsatz der europäischen 
Spitzenheber Nasar, Andreev und Margaryan. Breitschuh er-
reichte 57 kg, Fischer 74 und Geuther gelangen starke 78 kg. 
Andre Langkabel kam auf 162 kg. Volna schaffte 3 gültige mit 
104 im letzten und Gorny ebenfalls mit drei gültigen und 182 kg 
im letzten.

Das Stoßen gewann Heinsheim mit 475,4 Punkten vor Kiel 441 
und Gräfenroda mit 371 Punkten.

Bester Heber wurde Nasar 219,4 Relativpunkte, vor Andreev mit 
176,9, Margaryan 140,8 und Gorny mit 128.

Gräfenroda konnte mit dem Ergebnis von 620 Relativpunkten 
sehr zufrieden sein lag dieses Ergebnis doch nur um 1 Zähler 
hinter der bisherigen Saisonbestleistung.

Einzelergebnisse SV 90 Gräfenroda
Carolin Geuther 99 Relativpunkte (54,55 kg Körpergewicht/187 
kg Zweikampf - 60 kg Reißen / 78 kg Stoßen )
Lina Fischer 100 (52,55/135/61/74)
Veronika Volna 115 (65,2/179/75/104)
Marie-Sophie Breitschuh 68 (52,7/103/46/57)
Andrè Langkabel 110 (100,4 /307/145/162)
Jakub Gorny 128 (103,7 /330/148/182)
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Robin Gabriel und 6. Karl Pfaff den viele neue Bestleistungen 
gelangen.

Im Jahrgang 2012 erkämpfte sich Fabian Gräfe mit den neuen 
Bestleistungen von 24 und 33 kg den 6. Platz.

Im Anschluss hoben noch einige ältere Sportler des Vereins um 
die Normen für die Deutschen Meisterschaften bzw. neue Best-
leistungen zu erreichen. Lotta Frank stellte dabei mehrere neue 
Landesrekorde in der Gewichtsklasse bis 55 kg bei den Schülern 
mit 50 kg im Reißen und 58 kg im Stoßen auf.

Zwergencup in Gräfenroda
Der bereits zum dritten Mal ausgetragene Zwergencup war ein 
voller Erfolg und das nicht nur aus sportlicher Sicht. Etwa 100 
Sportler, Betreuer, Helfer und Eltern der Sportler waren dabei als 
31 Kinder der Jahrgänge 2012 und jünger ihren Wettkampf im 
Reißen und Stoßen im neuen Anbau der Turnhalle Wolfstal aus-
trugen. Und Gräfenroda trumpfte wiederum groß auf und konnte 
mit 15 Sportlern 6 mal Gold, 2 mal Silber und 4 mal Bronze ge-
winnen die der Bürgermeister der Gemeinde Geratal, Dominik 
Straube, zur Siegerehrung überreichte.

Der aus Leipzig mit seinen Eltern angereiste Anton Geuther 
vom SV 90 Gräfenroda, Jahrgang 2015, zeigte in einem starken 
Wettkampf 6 gültige Versuche mit 16 kg im Reißen und 18 kg im 
Stoßen bei nur 26,5 kg Körpergewicht eine sehr gute Leistung 
und freute sich über seine Goldmedaille. Auch der zweite Platz 
ging nach Gräfenroda an Gregor Pfaff der mit 19 und 25 kg die 
höchsten Lasten in dieser Gruppe bewältigte. Den Medaillensatz 
für Gräfenroda komplett machte Arne Asbach mit 12 bzw. 15 kg.

Das es dann noch eine Überraschung gab lag an Antons kleine-
ren Bruder Fritz. Der nur 19,9 kg schwere Heberfloh Jahrgang 
2017 meisterte 11 und 16 kg außer Konkurrenz und schlug damit 
seinen Bruder Anton nach Punkten.

Im Jahrgang 2016 gewann Pascal Kullmann mit jeweils 7 kg im 
Reißen und Stoßen.

Bei den jüngsten Mädchen im Jahrgang 2014 siegte Finja Robst 
mit den neuen Bestleistungen von 20 bzw. 27 kg.

Im Jahrgang 2012 kämpften 3 Gräfenrodaer Sportlerinnen um 
den Sieg. Es gewann Jaroslava Savenko die ihre Bestleistungen 
auf 22 bzw. 25 kg steigerte vor Kim Galuschka und Mathilda Sei-
fert. Diese steigerte sich um 14 kg sei dem letzten Wettkampf.

Hauke Asbach hatte im Jahrgang 2014 männlich eine starke 
Konkurrenz. Das schien ihn nicht zu beeindrucken. Nach dem 
Reißen lag er vor Braun aus Herbsleben knapp in Führung. Im 
Stoßen die Entscheidung. Braun legte 28 vor und Asbach kon-
terte mit 30 kg. Das war der Sieg und Hauke steigerte sich damit 
um insgesamt 16 kg im Zweikampf.

Dritter wurde überraschend Platon Kondratenko in seinem ersten 
Wettkampf mit 12 bzw. 17 kg.

Im Jahrgang 2013 steigerte sich Adam Dudorkhanov auf 30 kg 
im Reißen und 35 kg im Stoßen. Das war Rang 3. Vierter wurde 
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Vereine und Verbände

Probelager in Dörnfeld an der Ilm

In Vorbereitung auf unser 55-jähriges Jubi-
läum führten wir ein intensives Trainingsla-
ger im Schullandheim in Dörnfeld an der Ilm 
durch.

Am Wochenende vom Freitag, dem 
26.04.2024 bis Sonntag, den 28.04.2024 
übten die Mitglieder des Musikvereins Geraberg das Programm 
für das Jahreshighlight. Im Schullandheim fanden wir ausge-
zeichnete Bedienungen für unser Orchester vor. Uns standen 3 
Proberäume, sowie ein großzügiges Außengelände zur Verfü-
gung. Nach der Ankunft am Freitag bezogen wir die Zimmer und 
wir bereiteten uns auf die erste Gesamtprobe vor. Der Abend 
klang bei geselligen Zusammensein aus.

Am Samstag nach einem leckeren, liebevoll zubereiteten Früh-
stück starteten wir pünktlich 09:00 Uhr den Probetag. Nach dem 
Einspielen folgte eine Gesamtprobe mit ausgewählten Stücken 
für unser Musikfest. Zwischen den Gesamtproben wurden die 
Musiker in die Register eingeteilt und probten selbstständig. Das 
Erlernte wurde später in einer Gesamtprobe gefestigt. Bei einem 
Gedankenaustausch und Details zur Planung unseres Jubiläums 
beendeten wir 22:00 Uhr den Probetag.

Am Sonntag nach dem Frühstück absolvierten wir nochmal eine 
Gesamtprobe und bedankten uns bei den Gastgebern mit einem 
Ständchen für die liebevolle Bewirtung.

Das Trainingslager war eine sehr gute Einstimmung auf das Mu-
sikfest vom 07.06.2024 bis 09.06.2024. Wir freuen uns auf ein 
gutes Gelingen der Veranstaltung im Juni zu unserem 55-jähri-
ges Jubiläum des Musikvereins Geraberg.

An dieser Stelle möchten wir alle Leser zu unserem Musikfest 
vom 7.-9. Juni 2024 in der Geratalhalle einladen.

Alina Fiedler für den Musikverein Geraberg e.v.

Ortsteil Geraberg

Kirchliche Nachrichten

Ev.-Luth. Kirchgemeinden Geratal, Kleinbrei-
tenbach, Plaue und Rippersroda
Pfarramt Dorfplan 11
99331 Geratal OT Geraberg
E-Mail: geratal@kirche-arnstadt-ilmenau.de

Pfarrer:
Kersten Spantig 03677 / 466762

Anliegen in Sachen Kinder- und Jugendarbeit:
Frau C. Riekehr tel. unter 0179 6688329

Anliegen in Sachen kirchgemeindlicher Verwaltung:
Frau B. Carls tel. unter 03677/466762

Pfingstsonntag, 19. Mai
10:00 Kleinbreitenbach Gottesdienst Spantig
13:30 Geraberg Konfirmation
Dienstag, 21. Mai
10:00 Geraberg Andacht im Seniorenheim Riekehr
Sonntag, 26. Mai
10:00 Plaue Jubelkonfirmation Spantig
14:00 Angelroda Jubelkonfirmation Spantig
Sonntag, 02. Juni
10:00 Neusiß Gottesdienst Spantig
Sonntag, 09. Juni
10:00 Elgersburg Gottesdienst Spantig
13:30 Rippersroda Wandertag
Dienstag, 11. Juni
10:00 Geraberg Andacht in der Tagespfle-

ge
Riekehr

Krabbelkreis für Säuglinge und Kleinkinder
donnerstags von 10:00- 11:00 Uhr im Geraberger Pfarrhaus

Mini-Club (für Kinder von 2 bis 6 Jahren)
mittwochs von 16:15 - 17:15 Uhr im Geraberger Pfarrhaus

Kinderstunde Geraberg:
donnerstags von 14:30 - 16:00 Uhr

Kinderstunde Plaue:
freitags von 13:30 - 15:00 Uhr

Seniorenkreis Geraberg:
14-tägig freitags 14:30 Uhr

Chor Melodiata in Geraberg:
dienstags 19:30 Uhr
Kontakt: Yvonne Mehnert Tel.: 0174 6120639

Kirchenchor in Angelroda:
dienstags 19:00 Uhr

Bei Rückfragen bitte im Pfarramt melden!

Bankverbindungen
Kirchgemeinden Geratal, Kleinbreitenbach,
Plaue und Rippersroda
Ev. Kirchenkreisverband
DE49 8405 1010 1010 1681 81
Verwendungszweck: jeweiliger Ort
BIC: HELADEF1ILK
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Veranstaltungen

Mühlentag
20. MA i 2024

Programm 10 bis 17 Uhr:

• Führungen
in der Mühle

• Flohmarkt
im Außenbereich

• Kinderanimation

• Musik mit Udo 
Frankenberg; ab 
15:00 Uhr mit den 
"Reinsberglern"

Kühles Bier  
zu Thüringer 
Bratwurst, Brätel  
und Fischbrötchen, 
leckerer 
selbstgebackener 
Kuchen, 
heißer Kaffee 
und vieles mehr.
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 7. - 9.
JUNI
2024

Geratalhalle
Geraberg

Freitag
ab 21 Uhr
Eintritt:  8,- €

DiscoNight
Beat mit DJ Mario und DJ Olli

Kartenvorverkauf: Geraberger Autohaus, Physiotherapie Kretschmar, Gulf Tankstelle Geraberg, MFK-Handys

Samstag
ab 18 Uhr
Eintritt: 10,- € 

Festkonzert des MV Geraberg
 Gäste: MV Rot a. d. Rot und Liederkranz Geraberg

 ab 22 Uhr Tanz mit der Band JoJoZeit

Sonntag 
11-17 Uhr
Eintritt frei

Musikfest
11 - 13 Uhr Klöße und Musik mit dem MV Rot a. d. Rot
13 - 17 Uhr Konzerte des MV Geraberg und der Gastorchester, Ausklang  
       mit den Geraberger Musikanten
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7. Juni 2024
Geraberg

ab 21:00 Uhr

mit DJ Mario
 DJ Olli

 Happy Hour 21-22 Uhr 

– Getränke zum halben Preis

 Eintritt:  8€
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Flohmarkt zum Mühlentag  
am Pfingstmontag, den 20.05.2024 an der 

Braunsteinmühle in Geraberg
Am Pfingstmontag veranstalten die Geraberger Heimatfeunde 
e.V. wie in jedem Jahr den Mühlentag rund um und in der Braun-
steinmühle. Von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr werden interessante 
Führungen in der Mühle angeboten, der Heimatverein und das 
Mühlencafe verwöhnen die Besucher mit allerlei Köstlichem und 
mit Live-Musik von Udo Frankenberg und den Reinsberglern soll 
dieser Mühlentag für alle etwas Besonderes werden.
Auf dem Gelände der Braunsteinmühle wird ein Flohmarkt auf-
gebaut werden, der so manches Schnäppchen aus alten Zeiten 
für Sie bereithält. Es können sich gern noch Interessenten für 
diesen Flohmarkt anmelden. Verkauft werden sollen nur alte und 
gebrauchte Sachen. Anmelden können Sie sich noch bis Sams-
tag, den 17.05.2024 unter 0151 2004 9003.

Sonstige Mitteilungen

Dankeschön-Veranstaltung am 26. April 
2024 im Pochwerk der Braunsteinmühle

Geraberger Heimatfreunde

„Es werde Licht und es ward Licht“
Das Beleuchtungsprojekt in der Braunsteinmühle wurde erfolg-
reich umgesetzt und abgeschlossen. Das war für uns als Verein 
Grund genug, eine schöne Feier auszugestalten, um die neue 
Beleuchtung all denen vorzustellen, die an diesem Vorhaben 
beteiligt waren. Die Idee stammte von unserem Vereinsmitglied 
Rüdiger Krause (leider viel zu früh verstorben), der sich mit der 
TU Ilmenau in Verbindung setzte. Vier Studenten und deren Be-
treuerin trauten sich an dieses Thema heran. Wir als Geraber-
ger Heimatverein standen von Anfang an hinter dieser großen 
Aufgabe und wir holten mit ins Boot unseren Ortsbürgermeister 
Holger Frankenberg, den Ortsgemeinderat und vor allem unsere 
Gemeinde Geratal mit Bürgermeister D. Straube an der Spitze. 
Das Beleuchtungsprojekt beinhaltete neben der Trennung der 
Stromversorgung vom Mühlencafe auch die Außenbeleuchtung 
auf dem Fest- und Parkplatz. Und wie die Mühle nun richtig 
ausgeleuchtet wird, haben die Mitglieder vom Heimatverein ein-
drucksvoll vorgestellt. Möglich wurde die Umsetzung nur durch 
die hohe Förderung der Thüringer Staatskanzlei in den Jahren 
2022 und 2023 und dem damit überschaubaren Eigenanteil der 
Gemeinde Geratal. Dafür unseren herzlichsten Dank. Großer 
Dank geht ebenso an die umsetzende Elektrofirma Steffen Kirst. 
Das Projekt forderte ihm viel Geduld ab. Wir danken auch dem 
Bauhof, der stets zur Stelle ist, wenn wir ihn brauchen. Natürlich 
gehörte zur Umsetzung des Vorhabens viel Eigenleistung unse-
rerseits. (Nur allein das Lichtkonzept 121 Stunden, der Bau der 
Kaue 191 Stunden - gesamte Arbeitsstunden in den letzten Jah-
ren an der Braunsteinmühle ca. 1.150 Stunden, wahrscheinlich 
sogar mehr.) Trotz Arbeit haben wir immer viel Spaß bei unseren 
gemeinsamen Aktionen. So war es auch beim Einstudieren des 
Abendprogramms. Wir hatten das Gefühl, dass es unseren Gäs-
ten gefallen hat. Ja - und die tolle musikalische Begleitung mit der 
Band „JANNA“ setzte noch das Tüpfelchen drauf.

Vielen Dank an alle Beteiligten und alle Gäste die gekommen 
waren, zuhörten und hoffentlich zufrieden nach Hause gingen. 
Vielen Dank auch für die Spenden.

Aber Sie wissen ja: „Nach der Arbeit ist vor der Arbeit!“ So gestal-
ten wir wieder am Pfingstmontag den Mühlentag an der Braun-
steinmühle und am 08. September 2024 den Denkmaltag. Wir 
laden hierzu herzlich ein und freuen uns auf viele interessierte 
Besucher. Außerhalb dieser Anlässe ist es jederzeit möglich, 
Führungen anzumelden. Zu allen Führungen wird die neue Be-
leuchtung alles Vorgestellte in Szene setzen.

Bis dahin, Ihre Geraberger Heimatfreunde
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Hinweis zu Wahlvorschlag Ortschaftsbürgermeister
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

beim Ausfüllen meiner Wahlunterlagen ist mir ein grober Fehler 
unterlaufen. Bei der Erklärung, ob ich für die Staatssicherheit 
gearbeitet habe, habe ich das Kreuz irrtümlich ins falsche Käst-
chen gesetzt. Ich hätte natürlich „NEIN“ ankreuzen müssen. 
Meine Angaben habe ich korrigiert und seitens des Wahlleiters  

unserer Gemeinde ist ein Antrag auf Klärung beim Verfassungs-
schutz gestellt worden.

Detlef Bräuning
Ortschaftsbürgermeisterkandidat

Ortsteil Geschwenda

Schulnachrichten

Staatliche Grundschule Geschwenda

Unser Schulgebäude wird 120 Jahre alt.

Dieses Jubiläum feiern wir in einer Festwoche
vom 10.-14. Juni 2024

Zum „Tag der offenen Tür“, am 12.06.24, in der Zeit von 14.00-17.00 Uhr dürfen sich große und kleine Gäste auf ein buntes 
Programm freuen.

- Ausstellungen im Schulhaus
- Musikalische Unterhaltung
- viele Spielstationen
- Kinderschminken
- Reiten
- Karatevorführung
- Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt.

Das Team der Grundschule Geschwenda
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Vereine und Verbände

Spielmannnszug 1891 Geschwenda e.V.
Wir suchen noch Kinder ab dem 7. Lebensjahr, Jugendliche und Erwachsene für die Erweiterung unseres Vereins. Wir bilden aus: 
Trommler, Flötenspieler, Pauker und Beckenschläger (großes Schlagzeug)

Unsere Übungsstunden finden jeweils

dienstags von 17.00 - 18.00 Uhr

in der Grundschule Geschwenda statt.

Wer Interesse und Freude an Musik hat, möchte sich bitte zu den jeweiligen Übungsstunden oder telefonisch melden.

Wir treten zu Festumzügen, Stadtfesten, Hochzeiten und anderen Jubiläen auf.

1. Vorsitzender: Udo Faupel
Tel.: 015226705133

2. Vorsitzender: Jürgen Hartmann
Tel.: 017632401874
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Veranstaltungen
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Maibaumsetzen in Geschwenda
Mit einem lauten Schuss aus der Kanone, für das gesamte Gera-
tal hörbar war es um Punkt 11:00 Uhr amtlich, und der Maibaum 
in Geschwenda stand. Mit insgesamt 4 Schuss aus der Kanone 
und 3 Gewehrsalven salutierte der Schützenverein. Zuvor wur-
de mit Hilfe der Dachdeckerfirma Brömmel und mit Unterstüt-
zung der Feuerwehr der Maibaum an seinen jetzigen Standplatz 
verbracht und aufgestellt. Nach den Salutschüssen spielte der 
Spielmannszug Geschwenda ein kurzes Hoch auf den Maibaum 
und setzte damit seinen schon seit knapp 10:00 Uhr anhalten-
des Programm fort. Während sich der Platz auf dem Gutshof 
immer mehr füllte, kamen die Musikanten immer mehr in Spiel-
laune und füllten den Vormittag mit ihrem Programm. Für das 
herzhafte, leibliche Wohl sorgte traditionell der Heimat und Frem-
denverkehrsverein mit Unterstützung des Feuerwehrvereins. Um 
Kaffee und Kuchen kümmerten sich die Mitglieder des Kleingar-
tenvereins Sonnenblick. Für ein kulinarisches Schmankerl sorg-
te der Schwenger Karnevalsverein mit frisch ausgebackenen  

Sonstige Mitteilungen

Engagierter Frühjahrsputz in Geschwenda
Am 27.04.2024, pünktlich um 09:00 Uhr und bei bestem 
frühsommerlichem Wetter und strahlendem Sonnenschein trafen 
sich über ein Dutzend Helfer am Gemeindeobjekt Neue Sorge 
1, um gemeinsam den Frühjahresputz in Geschwenda zu star-
ten. Knapp 20 Helfer waren zu diesem Zeitpunkt schon an ihren 
vereinseigenen Objekten aktiv. Nach einer kurzen Begrüßung 
und Einweisung durch den Ortschaftsbürgermeister R. Buhr 
gingen alle schnell zu Werke. Traditionell nahm der Heimat- und 
Fremdenverkehrsverein die Objekte und Flächen rund um die 
Heimatstube sowie Bushaltestelle in Angriff. Unterstützt wurden 
sie durch weitere Bürgerinnen und Bürger, unter die sich auch 4 
asiatische Mitarbeiterinnen eines ortsansässigen Unternehmens 
mischten. Trotz einiger Verständigungsprobleme ging es mit ver-
einten Kräften dem unerwünschten Bewuchs auf den umliegen-
den Grünflächen an den Kragen. Die Mitglieder des Kleingar-
tenvereins Sonnenblick e.V. kümmerten sich besonders um ihre 
Gemeinschaftsflächen der Anlage.
Der Rösteteich, Gänseteich und die umliegenden Flächen er-
fuhren eine grundlegende Pflege der Angelfreunde. Ein kleiner 
Trupp sammelte Unrat und Glasflaschen rund um den Parkplatz 
auf dem Kammberg und präsentierten ihre Fundsachen später. 
Auf dem Gelände des Waldbades Geschwenda wurden aufgrund 
der guten Wetterlage schon am Freitag die Grünflächen gemäht. 
Insgesamt wurden mehr als fünf Multicar - Ladungen Grünschnitt 
und 2 Ladungen Müll und Unrat entsorgt. Eine sehr beachtliche 
Menge, bedenkt man, dass vor 5 Wochen Geschwendaer Schü-
lerinnen und Schüler der Regelschule Geraberg im Rahmen ei-
nes Umwelttages schon 27 Säcke voll Müll entlang einiger Wege 
rund um Geschwenda gesammelt hatten.
Nach getaner Arbeit traf man sich an der Neuen Sorge 1, wo der 
Heimat und Fremdenverkehrsverein bereits reichlich Bratwürste 
und Kaltgetränke zum Verzehr vorbereitet hatte. Mit dem gemüt-
lichen Beisammensein und einen regen Austausch ließ man den 
Frühjahresputz ausklingen. Ortschaftsbürgermeister Rene Buhr 
bedankte sich bei allen Helfern für das Engagement und lobte 
besonders die beteiligten Vereine, die immer eine verlässliche 
Stütze des Ortes sind. In den frühen Nachmittagsstunden fan-
den sich noch einige Anwohner der Feldstraße die sich, mit Un-
terstützung des OBM Buhr, noch den Grünanlagen entlang der 
Straße widmeten.

Rene Buhr
Ortschaftsbürgermeister
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Quarkbällchen und einer fruchtig, leckeren Bowle. Zur Erfri-
schung gab es noch Slush-Eis in verschiedenen Variationen, was 
aufgrund der doch sommerlichen Temperaturen guten Anklang 
fand. Hier engagierten sich die Sportfreunde der Bavaria Renn-
steig. Nachdem sich die meisten dann schon gestärkt hatten 
übernahm der Gräfenrodaer Musiker Ulf Teller das Mikrofon und 
unterhielt die Gäste mit live gespielten Oldies und Evergreens. 
Für die Kinder stand eine Hüpfburg an einem schattigen Plätz-
chen bereit, welche sie auch ausgiebig nutzen. Viele der Gäste 
hatten es sich unter einem der großen Sonnenschirme, welche 
morgens noch zügig aufgestellt worden sind, gemütlich gemacht. 
Die gute Unterhaltung und Stimmung unter den Gästen luden 
zum Bleiben ein, was einige Gäste auch ausgiebig nutzten. Doch 
irgendwann ist auch mal der schönste Tag zu Ende.

Ein großer Dank geht an alle beteiligten Vereine, den Dachde-
ckerbetrieb Brömmel und an die Mitarbeiter des Bauhofes Ge-
schwenda so wie allen freiwilligen Helfern für die Vorbereitung 
und Ausgestaltung dieses wirklich großartigen und entspannten 
Tages.

Rene Buhr
Ortschaftsbürgermeister
Bilder: Buhr
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Sport bzw. Jagdausübung) und indirekt (Schutzwirkung für Was-
ser, Boden und Luft) profitieren. Die Fichtenwirtschaft bedarf der 
Pflege und damit der sorgenden Hand des Forstamtsleiters und 
seiner Revierförster, deren zu realisierende Konzepte eine enga-
gierten Waldarbeiterschaft - heutzutage maßgebend unterstützt 
durch heimische Forstdienstleister und Helferfirmen aus Polen, 
Ungarn, Tschechien und der Slowakei - voraussetzen.

Schon mehr als fünf Jahre werden die Fichtenwälder von der 
Massenvermehrung des Forstschadinsektes Borkenkäfer (haupt-
sächlich Ips typographus) beeinträchtigt. Die Waldbesitzer, Forst-
experten, Forstdienstleister, Waldnutzer und Waldbesucher sind 
mit einem nie gekannten Schadensausmaß konfrontiert, das al-
len unmittelbar oder mittelbar Beteiligten das Blut in den Adern 
gefrieren lässt. Aber hilflos dürfen wir nicht werden, denn sonst 
würden die unter der Fichtenrinde gefräßigen Entwicklungsstadi-
en des flugfähigen, nur wenige Millimeter großen „Buchdruckers“ 
die völlige Waldvernichtung herbeiführen. Die Entwaldung im 
West- und Ostharz muss Warnung genug sein.

In Thüringen sind zwischenzeitlich rund 120.000 ha Kahlflächen 
zu verzeichnen, die - abgesehen von einigen Abgangsflächen 
bei der Baumart Buche und weiteren Laubbaumarten - die fich-
tenbestockten Mittelgebirgslagen betreffen. Bis Ende dieses 
Jahres prognostizieren die leitenden Forstexperten der Erfurter 
Landesforstanstalt und des Gothaer Kompetenzzentrums einen 
weiteren erheblichen Zugang der landesweiten Kahlschlags-
flächen. Die Frage lautet: Welche Möglichkeiten hat Thüringen, 
dieser Forstschutzkatastrophe entgegenzuwirken? Dass dies 
nicht allein von den schon jetzt stark belasteten Ebenen der 
Forstbehörden/Forstverwaltungen zu bewältigen, sondern ganz 
eindeutig eine unaufschiebbare landespolitische Herausforde-
rung ist, verdeutlicht die im Jahr 1996 von SCHREIBER, ELMER 
und ERLBECK herausgegebene „Dokumentation über die Be-
wältigung der Sturm- und Borkenkäferkatastrophe im Thüringer 
Wald und die folgenden Großaufforstungen in den Jahren 1948 
bis 1954“. Damals ging es um eine Kahlschlagfläche von 21.000 
ha in Mittelthüringen (Schmiedefeld bis Steinbach-Hallenberg, 
insgesamt zwölf Forstämter), wozu auch das bis um 1950 noch 
existente Forstamt Geraberg gehörte. Die forsthistorisch einzu-
stufende „Großtat“ unmittelbar in den Nachkriegsjahren, muss 
Ansporn sein, nicht nur das Schadholz aufzuarbeiten, sondern 
die Kahlflächen wieder in Bestockung zu bringen. Welche Sofort-
maßnahmen sind geboten?

1. Eingrenzung der Forstreviergröße auf 1500 ha = spürbare 
Aufstockung der Revierbediensteten

2. Einsatz mobiler Waldarbeitertrupps zur sofortigen Eliminie-
rung der Befallsherde

3. Bereitstellung von Technik zur Entrindung befallener Stämme
4. Verwendung von Borkenkäferfallen und Fangbäumen zur 

Schadprävention
5. Verstärkte Koordination von Einschlag und Abfuhr des 

Schadholzes
Nur dann, wenn das Land Thüringen die weiter bestehende 
Gefahrensituation ins politische Tagesgeschäft einbezieht und 
die Mehreinnahmen beim Rundholzverkauf wegen des überdi-
mensionalen Schadholzanfalls zur Realisierung der unter 1 - 5 
genannten Erfordernisse einsetzt, werden wir dem Borkenkäfer 
widerstehen können.

Bei der Wiederbewaldung muss ein Flächenkonzept erstellt wer-
den, das fachlich auf Naturverjüngung/Sukzession setzt und 
dafür Zeiträume festlegt. Genauso ist auf mindestens 50 v.H. 
Flächenanteil die aktive Wiederaufforstung - insbesondere im 
Privat- und Körperschaftswald - unabdingbar. Dabei sind Dou-
glasie, Schwarzkiefer, Lärche und Roteiche in die Böden des 
Buntsandsteins und der Kalkstandorte zu pflanzen. In den Mit-
telgebirgslagen (Rotliegendes, Porphyr und Schiefer) und in ei-
ner Höhenlage von mehr als 500 m über Normal Null kann auch 
weiterhin auf die Fichte nicht verzichtet werden, denn trockene 
Jahre haben die heimischen Baumarten seit Menschengeden-
ken - trotz mancher Katastrophen - überstanden.

Dr. Karl-Heinz Müller
Ortschaftsratmitglied Geschwenda

Keine Kapitulation vor dem Borkenkäfer
Die Einwohner der Landgemeinde Geratal sind in großer Be-
sorgnis um das „Grüne Herz Deutschlands“ und befinden sich 
völlig im Einklang mit der Bevölkerung unseres Heimatlandes 
Thüringen. Die Heimat wird jahrtausendelang von kompakten 
Waldkomplexen des Thüringer Waldes - eingeschlossen der 
Mittelgebirgslagen im Thüringer Vogtland, der Thüringer Rhön 
und des Thüringer Harzes - geprägt, was für eine nachhaltige 
Entwicklung hiesiger Regionen, ob in ökologischer, ökonomi-
scher oder sozialer Hinsicht, von entscheidender Relevanz ist. 
Die Mittelgebirgslagen sind seit Beginn des 19. Jahrhunderts, als 
die moderne Forstwirtschaft wegen gesellschaftlicher Herausfor-
derungen der Holznot entgegenwirkte, von der Baumart Fichte 
dominiert. Die Fichte ist insgesamt gesehen bis in die Gegenwart 
hinein ein Glücksfall für die Waldeigentümer und diejenigen, die 
von den Ressourcen des Waldes direkt (Rundholz, Tourismus/
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Ortsteil Gossel
Sonstige Mitteilungen
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Ortsteil Frankenhain

Sonstige Mitteilungen

Ein Wunderbarer Tag geht zu Ende!
Mit diesen Worten verabschiedeten sich die Freunde des Heimat- 
und Verkehrsvereins aus Nieste am 13.04.2024 in Frankenhain.

Unser Heimat- und Verkehrsverein in Frankenhain hatte die Nies-
ter Freunde zum regelmäßigen Treffen beider Vereine eingela-
den. Gern wurde die Einladung angenommen und 33 Mitglieder 
aus Nieste, unserer Partnergemeinde, waren gekommen. Die 
Frankenhainer Vereinsmitglieder begrüßten die Gäste mit einem 
gemeinsamen Frühstück. In Gesprächen zwischen Freunden 
wurden die Erlebnisse und Aktivitäten des letzten Jahres aus-
getauscht.

Ab 13.00 Uhr nahmen alle Anwesenden an einem Besuch des 
Thermometermuseums in Geraberg teil. Die Vorführung der 
Thermometerproduktion als auch die Führung durch die gelun-
gene Ausstellung begeisterte alle Teilnehmer. Ein gemeinsames 
Kaffeetrinken danach und das Braten von Bratwürsten und Rost-
bräteln, das Genießen des schönen Wetters vor der Gemeinde 
und weitere intensive Gespräche, auch zwischen den Bürger-
meistern aus Nieste und Frankenhain und den Vorständen der 
beiden Heimatvereine rundeten den Tag ab.

Unsere Niester Freunde haben sehr gern die Mitglieder des Hei-
mat- und Verkehrsvereins aus Frankenhain zum Gegenbesuch 
eingeladen.

Wir freuen uns schon darauf.

Damit so ein Tag gelingen konnte, waren viele Aktivitäten in der 
Vorbereitung notwendig.

Im Namen unseres Vorstandes bedanke ich mich recht herzlich 
bei unseren Mitgliedern für die Ausgestaltung des Raumes, das 
Backen der wohlschmeckenden Kuchen, die Versorgung unserer 
Gäste am Buffet, am Tresen und am Rost.

Ein Dank gilt der Gemeinde Geratal, der Gemeinde Franken-
hain, dem SV Eintracht Frankenhain für die Unterstützung des 
Transportes nach Geraberg und zurück. Herzlichen Dank für die 
Unterstützung seitens der Tourismusinformation in Person von 
Martina Eschrich.

Ein besonderer Dank gilt dem Verein des Thermometermuseums 
in Geraberg für diesen kulturellen Programmpunkt.

Hans-Georg Böttcher
Vorsitzender Heimat-und Verkehrsverein Frankenhain e.V.
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Nachbargemeinden

14. Neusißer Pferdetag mit Tier- und Technikschau
Am 26. Mai 2024 findet wieder unsere beliebte Veranstaltung 
statt.
Auf der Festwiese am Reitplatz stehen ab 11:00 Uhr dutzende 
Traktoren und Landtechnik verschiedenster Bauart und Jahrgän-
ge zur Besichtigung bereit. Es werden auch die Tiere des ländli-
chen Raumes präsentiert. Kaninchen, Geflügel, Schafe und Zie-
gen sowie Esel und vor allem Pferde warten auf die Besucher. 
Nach dem Mittag gibt es einen Fahrzeugkorso durch den Ort. 
Danach werden die Traktoren usw. auf dem Reitplatz vorgestellt. 
Im Anschluss beginnt das Schauprogramm für die ganze Fami-
lie. Die verschiedensten Pferderassen werden vorgestellt und die 
Erfurter Ponysportler bieten vielseitige Schaubilder. Unterschied-

lichste Anspannungen werden vorgeführt, eine Voltigiergruppe 
zeigt ihr Können. Weitere Programmpunkte bieten gute Unterhal-
tung. Für die Kinder gibt es eine Strohhüpfburg, eine Bastelecke 
und die Möglichkeit zum reiten. Der Forst präsentiert sich mit ei-
nem Infomobil, farbenfrohe Bauernmalerei gibt‘s zu sehen. Für 
das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt mit deftigen und süßen 
Speisen und allerlei Getränken. Wir bitten die Besucher, die Park-
möglichkeit am Ortseingang zu nutzen.

Reiterverein Neusiß e.V.
www.neusiss.de
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Andere Institutionen und Einrichtungen
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Wildkräuter - wilde Küche

Girschlimonade, Kräuterkäse, 
Kräuterbannock, Brennessel-
quark, wilde Kräutersuppe - das 
klingt doch köstlich. oder?
Das Beste daran ist, die Zutaten finden wir auf der Wiese, 
kostenlos. Und sie stecken auch noch voller gesunder Nähr-
stoffe. Last uns die Geschenke der Natur nutzen und ge-
meinsam kochen.
lch freu mich auf euch!
Start: Vomittags AWO Gräfenroda
- Kräuter sammeln + Blüten am Stadel Gräfenroda
- gemeinsames zubereiten und essen
Das Rezeptheft kann käuflich erworben werden.
Es fallen Kosten für Zutaten an.

Kursnummer: A24F30546
Kursbeginn: Samstag, 01.06.2024 -01.06.2024

10:00 Uhr - 15:15 Uhr
Dozent: Frau Geppert
Kursort: Bildungs- und Medienzentrum BMZ  

Gräfenroda
Entgelt: 28,00 €

Anmeldung über unsere Webseite :www.vhs-arnstadt-ilmenau.de
Oder in der Bibliothek Gräfenroda
Dienstag und Donnerstag 14:00 bis 17:00 Uhr
036205/95560


